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Parkgebühren an der Ehmetsklinge 
Betrieb als Badesee verursacht hohen Aufwand – Halteverbote zum 

Schutz von Anwohnern  
Erholungssuchende und Badegäste müssen auch künftig keinen Eintritt für den 

Besuch der Ehmetsklinge in Zaberfeld bezahlen. Ab Anfang August erhebt die 

Gemeinde aber Parkgebühren. Sobald die Parkscheinautomaten geliefert und 

eingerichtet sind, werden für eine Stunde ein Euro, für bis zu drei Stunden zwei Euro, 

für eine Tageskarte fünf und für eine Saisonkarte 90 Euro fällig. Verwaltung und 

Gemeinderat haben sich für diesen Schritt entschlossen, um den steigenden 

Ausgaben für den Betrieb des Hochwasserrückhaltebeckens als Badesee Einnahmen 

entgegensetzen zu können. 

Automaten sollen im August geliefert werden 

An heißen Tagen strömen Tausende Badegäste an die Ehmetsklinge. Das verursacht 

enormen Aufwand und Kosten. Im Einsatz sind zum Beispiel Mitarbeiter der 

Gemeinde, mehrere Beschäftigte eines Sicherheitsdienstes kümmern sich gemeinsam 

mit der Polizei darum, dass geltende Regeln eingehalten werden. Die Gemeinde 

beschäftigt sich schon seit längerem damit, wie Verbesserungen zu erreichen sind. Im 

Mai hat der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss für die Parkraumbewirtschaftung 

gefasst, im selben Monat wurden acht Parkscheinautomaten bestellt. Voraussichtlich 

Anfang August sollen die Geräte in Zaberfeld eintreffen. Die Kosten für die Automaten 

belaufen sich auf rund 50300 Euro. Die Verwaltung geht davon aus, dass sich die 

Investition innerhalb eines Sommers rentiert. Die Besucher können Bargeld einwerfen, 

aber auch Bank- und Kreditkarten verwenden. 

Ursprünglich sollte die Parkplatzbewirtschaftung erst 2022 starten, die Gemeinde will 

aber bereits dieses Jahr wichtige Erfahrungen sammeln. Rechtlich nicht zulässig ist 

es, Ortsansässigen vergünstigte Parkgebühren zu gewähren. Aus praktischen 

Gründen gilt dies tagsüber auch für Besucher der Gastronomie, da dies vor Ort nicht 

kontrollierbar ist. Zudem darf die Art der Parkplatznutzung auch keinen Einfluss auf die 
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Gebühren haben. Verschont bleiben Motorradfahrer, da zusätzliches Personal 

notwendig wäre, um eine Gebührenpflicht für Zweiräder umzusetzen. An diesen 

Fahrzeugen lassen sich Parkscheine nicht so befestigen, dass sie nicht entwendet 

werden können. 

Gebührenpflicht zwischen 8 und 20 Uhr 

Die Gebührenpflicht gilt für Autos und im Zeitraum zwischen 8 und 20 Uhr. Davon 

profitieren Frühschwimmer und Gäste der Gastronomie. Kontrollpersonal auf Minijob-

Basis hat die Gemeinde bereits gesucht und gefunden. Für die Wohnmobilstellplätze 

auf der Südseite des Sees sind dieses Jahr noch die Tagestickets (5 Euro) 

vorgesehen, die für Wohnmobile 24 Stunden gelten. 2022 will die Gemeinde die 

Stellplätze aufwerten, die neuen Gebühren sollen Teil einer eigenen Stellplatzordnung 

werden. 

Sobald Parkgebühren zu bezahlen sind, ist damit zu rechnen, dass Autofahrer nach 

kostenlosen Alternativen suchen. Um dies so gut wie möglich zu verhindern, wird die 

Gemeinde Vorkehrungen treffen. 

· Mobiles Halteverbot entlang der Seestraße bis zur Ensle-Siedlung geben 

· Die Zufahrt zu den Feldwegen ist untersagt, entsprechende Schilder sind 

vorgesehen. Wer sich nicht daran hält, begeht eine Ordnungswidrigkeit 

· Da die Straßen zu eng sind, kann in der Ensle-Siedlung ebenfalls nicht geparkt 

werden. Wer sein Auto trotzdem dort abstellt, muss mit einem Verwarnungsgeld 

rechnen 

· Die Parkflächen entlang der Leonbronner Straße werden gesperrt. Dort 

begegnen sich Autofahrer, Radfahrer, Kinder und Fußgänger. Dies führt zu 

gefährlichen Begegnungen. Zudem ist der Weg als Rad- und Feldweg 

gewidmet, Autos wurden bislang nur geduldet  

· In den Baugebieten Gottesacker I und II ist die Straße so breit, dass parkende 

Autos geduldet werden müssen, es gibt keine rechtlich zulässige Möglichkeit, 

dies zu verhindern. 
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· Anwohnerparkzonen müsste die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises 

ausweisen. Dafür fehlt im Falle Zaberfelds aber die Grundlage, da solche Zonen 

für städtische Gebiete vorgesehen sind 

Weitere Informationen: www.zaberfeld.de  
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Benutzungs- und Entgeltordnung für die Parkplätze  

des Hochwasserrückhaltebeckens „Ehmetsklinge“ 

vom 22.06.2021 

 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Zaberfeld hat am 22.06.2021 folgende Benutzungs- und 

Entgeltordnung für die Parkplätze an dem Hochwasserrückhaltebecken „Ehmetsklinge“ 

beschlossen: 

§ 1 Allgemeines 

(1) Die Gemeinde Zaberfeld betreibt saisonal und bei Einzelereignissen entgeltpflichtige 

PKW-Stellplätze im Umfeld des Hochwasserrückhaltebeckens „Ehmetsklinge“ (nachfol-

gend nur als Parkplätze bezeichnet).  

(2) Der Geltungsbereich umfasst insbesondere die Parkplätze auf den Flurstücken Nr. 2307, 

Nr. 1266 und Nr. 2925, soweit die Flächen nicht anderweitig genutzt werden. Der Gel-

tungsbereich ist im beigefügten Lageplan dargestellt. 

(3) Der Benutzer ist verpflichtet, mit dem Betreten oder Befahren der Parkplätze die Bestim-

mungen dieser Benutzungsordnung zu beachten. 

(4) Im gesamten Geltungsbereich gilt die Straßenverkehrsordnung (StVO). Der Nutzer hat die 

Verkehrszeichen, Markierungen und Benutzungsbestimmungen zu befolgen. Den Anwei-

sungen des Betriebspersonals ist Folge zu leisten. 

§ 2 Benutzungsrecht 

(1) Die Benutzung der Parkplätze ist auf Fahrzeuge beschränkt, die zum öffentlichen Verkehr 

zugelassen sind. Eingestellt werden dürfen nur Personenkraftwagen ohne Anhänger mit 

einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 3,5 Tonnen. 

(2) Von der Benutzung ausgeschlossen sind Fahrzeuge, welche sich nicht in einem verkehrs- 

und betriebssicheren Zustand befinden, insbesondere solche, an denen Motor-, Getriebe, 

Die Verordnung tritt am 01. August 
2021 in Kraft! 



oder Hydrauliköl, Kühl- oder Bremsflüssigkeit oder sonstige wassergefährdende Flüssig-

keiten austreten sowie Fahrzeuge die mit explosiven, feuergefährlichen, ätzenden oder 

sonstigen gefährlichen oder umweltschädlichen Stoffen beladen sind. 

(3) Eine andere Nutzung der Parkplätze außer zum Parken von Fahrzeugen ist nur mit Son-

dererlaubnis der Gemeinde Zaberfeld gestattet. 

(4) Gekennzeichnete Sonderstellplätze (z.B. für Menschen mit Behinderung) dürfen nur von 

berechtigten Personen genutzt werden. 

(5) Die Nutzung der Parkplätze kann aus besonderem Grund vorübergehend eingestellt oder 

beschränkt werden, z.B. bei Wartungs- und Reparaturarbeiten oder bei Veranstaltungen. 

In diesem Fall sind die Fahrzeuge zu entfernen. 

§ 3 Entgelte / Entgeltpflicht/Öffnungszeiten 

Der Parkplatz ist in der Zeit von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr geöffnet. Es gilt ein Nachtparkverbot 

von 23 Uhr bis 6 Uhr. 

Außerhalb der Öffnungszeiten ist auf den Parkplätzen der Aufenthalt von Personen sowie das 

Abstellen von Kraftfahrzeugen nicht gestattet. Abgestellte Kraftfahrzeuge sind jeweils bis spä-

testen 22:00 Uhr vom Parkplatz zu entfernen. 

(1) Die Benutzung der Parkplätze im Zeitraum vom 01.05. bis 30.09. eines jeden Jahres je-

weils täglich in der Zeit von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr ist entgeltpflichtig. 

(2) Das Parkentgelt wird durch Lösen eines Parkscheins an den aufgestellten und gekenn-

zeichneten Parkscheinautomaten entrichtet. 

(3) Mit dem Abstellen eines Kraftfahrzeugs auf den Parkplätzen wird zwischen der Gemeinde 

Zaberfeld und dem Benutzer ein Mietverhältnis begründet. Für dieses Mietverhältnis gel-

ten die Bestimmungen dieser Benutzungsordnung. 

(4) Für die Benutzung der Parkplätze werden folgende Entgelte erhoben: 

· Bei einer Parkdauer von 1 Stunde   1,00 € 

· Bei einer Parkdauer bis zu 3 Stunden   2,00 € 

· Tageskarte      5,00 € 

· Saisonkarte      90,00 € 

Saisonkarten sind im Rathaus, Schloßberg 5, 74373 Zaberfeld oder per  

Email Gemeinde@Zaberfeld.de erhältlich. Tagesparkkarten sind an den Parkscheinauto-

maten erhältlich. 

(5) Die Benutzung der Parkplätze durch Menschen mit schweren Behinderungen im Besitz 

eines Schwerbehindertenparkausweises erfolgt gebührenfrei. 



§ 4 Benutzungsbestimmungen 

(1) Die Parkplätze sind entsprechend der durch Verkehrszeichen und Hinweisschilder aus-

gewiesenen Regelungen zu befahren. Der Benutzer hat stets die im Verkehr erforderliche 

Sorgfalt zu beachten und das Fahrzeug nach Abstellung ordnungsgemäß zu verschließen 

und verkehrsüblich zu sichern. Es handelt sich überwiegend um naturnahe Stellplätze und 

Fahrwege, was von den Nutzern entsprechende Vorsicht verlangt. 

(2) Fahrzeuge sind so abzustellen, dass Dritte nicht behindert werden. Der Fahrbahnbereich 

ist nicht zu verengen. 

(3) Im gesamten Gebiet des Hochwasserrückhaltebeckens „Ehmetsklinge“ ist das Parken von 

Fahrzeugen außerhalb der besonders gekennzeichneten Parkflächen untersagt. Die 

Fahrwege und auch die sonstigen landwirtschaftlichen Wege müssen insbesondere auch 

für Einsatz- und Rettungsfahrzeuge freigehalten werden. 

(4) Während der Parkdauer ist die Parkberechtigung gut sichtbar hinter der vorderen Wind-

schutzscheibe im Fahrzeug auszulegen.  

(5) Der Nutzer hat keinen Rechtsanspruch auf Erwerb einer Parkberechtigung sowie auf ei-

nen bestimmten Stellplatz.  

(6) Ein Aufenthalt auf den Parkplätzen ist nur im Zusammenhang mit dem Parken eines 

Fahrzeuges oder dem Holen und Bringen von Besuchern des Rückhaltebeckens Eh-

metsklinge während der allgemeinen Öffnungszeiten gestattet.  

§ 5 Haftung 

(1) Die Benutzung der Parkfläche erfolgt auf eigene Gefahr. Der Betreiber übernimmt für das 

abgestellte Fahrzeug und dessen Inhalt keine Verwahr- und Obhutspflichten. Der Betrei-

ber und seine Beauftragten haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, soweit er nicht 

bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit unbeschränkt haftet. 

(2) Für die Befahrbarkeit und Ebenheit und sonstigen Eigenschaften der Parkplätze wird 

keine Gewähr übernommen, da es sich überwiegend um naturnahe Stellflächen handelt. 

Der Betreiber haftet nicht für Schäden an Fahrzeugen, die sich aus der Bodengestalt, der 

Bodenbeschaffenheit und dem Zustand des Bewuchses der Stellflächen und Fahrwege 

ergeben. 

(3) Der Benutzer haftet für alle durch ihn selbst, seinen Angestellten, Erfüllungsgehilfen oder 

Beauftragten oder seinen/deren Begleitpersonen dem Betreiber oder Dritten schuldhaft 

zugefügten Schäden und Verunreinigungen. 



§ 6 Ordnungswidrigkeiten / Zuwiderhandlungen 

(1) Das Parken ohne Parkschein bzw. Dauerberechtigungskarte und die Missachtung dieser 

Benutzungs- und Entgeltordnung werden als Ordnungswidrigkeit gemäß § 49 Straßenver-

kehrsordnung (StVO) geahndet. 

(2) Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung (StVO) werden durch die kommunale Ver-

kehrsüberwachung/Polizeibehörde geahndet. 

(3) Bei unberechtigter Nutzung oder Gefahr im Verzug ist der Betreiber berechtigt das Fahr-

zeug auf Kosten und Gefahr des Nutzers abzuschleppen oder umzusetzen. 

§ 7 Inkrafttreten 

Die Benutzerordnung tritt am 01.08.2021 in Kraft. 

Zaberfeld, den 22.06.2021 

 
 
Diana Kunz 
Bürgermeisterin 
 

Hinweis nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO): 

Sollte diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens-oder Formvorschriften der GemO oder 
von Verfahrens-oder Formvorschriften, die auf der GemO beruhen, zustande gekommen sein, 
so gilt sie ein Jahr nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung dennoch als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, der 
Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen o-
der wenn – jeweils vor Ablauf der Jahresfrist - die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 
beanstandet hat oder die Verletzung von Verfahrens-oder Formvorschriften unter Bezeich-
nung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gegenüber der Ge-
meinde Zaberfeld geltend gemacht worden ist. 



 

Anlage zur Benutzungs- und Entgeltordnung der 
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